


Lösung

II. Frage 1 b)

1. Anspruch der B gegen X auf Lieferung eines Surfbretts aus § 433 I 1 BGB

a) Anspruch entstanden (+)

b) Anspruch nicht erloschen

· nach § 275 I?

· Gattungsschuld: Beschaffungsschulden

· Konkretisierung der Bringschuld? (-), nur ausgesondert und angerufen

· Übergang der Leistungsgefahr nach § 300 II wg. Annahmeverzug

aa) Angebot des X nach § 295 (+)

· wörtliches Angebot genügt, weil Gläubiger erklärt, den Kaufpreis nicht anzu-
bieten = Erklärung der Nichtannahme §§ 295 S 1 1.Fall, 298

bb) Nichtannahme, § 298 (+)

→ Annahmeverzug (+)

→ B trägt das Risiko, dass X trotz Gattungsschuld nicht mehr leisten braucht

c) Ergebnis: Anspruch erloschen

2. Anspruch X gegen B auf Zahlung des Kaufpreises nach § 433 II BGB

a) Anspruch entstanden (+)

b) Anspruch nicht erloschen

· grds. § 326 I 1 1.HS, automatischer Wegfall der Gegenleistungspflicht

· aber: Ausnahme § 326 II 1 2.Fall 

aa) Annahmeverzug (+)

bb) X nicht zu vertreten (+), leichte FLK wegen Haftungsprivilegierung § 300 I unschädlich

→ Anspruch nicht erloschen

(3. Anspruch durchsetzbar)

Ergebnis: Anspruch X gegen B auf Kaufpreiszahlung (+)

III. Frage 1 c)

· Anspruch auf Lieferung nach § 275 I erloschen?

· Gattungsschuld: Beschaffungsschulden

· aber: beschränkte Gattungsschuld (Vorratsschuld), §§ 133, 157

→ Untergang des Vorrats führt zu Unmöglichkeit iSd. § 275 I

→ Anspruch erloschen

IV. Frage 1 d)

1. Anspruch D gegen X aus cic nach §§ 280 I, 241 II, 311 II

· D wollte und konnte jedoch nichts kaufen, keine Vertragsanbahnung möglich

2. Anspruch D gegen X gemäß §§ 280 I, 241 II, 311 II iVm. Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte (VSD)

a) Vertragsanbahnung zw. A und X iSd. § 311 II Nr. 2 (+)

b) Anwendbarkeit der Grundsätze des VSD auf § 311 II (cic)

· VSD versucht Unbilligkeiten zu verhindern für Personen, die zwar rechtlich 
nicht, aber tatsächlich in den Vertrag einbezogen ist

· ob ein Schaden des Dritten im Vorfeld oder nach Vertragsschluss eintritt, kann 
für die Schutzwürdigkeit keine Veränderung bewirken

· Ergebnisse sonst zufällig

c) VSS des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte

aa) Leistungsnähe

· Geschädigte bestimmungsgemäß mit geschuldeten Leistung in Berührung 
kommen, hier: bzgl. Schutzpflichten des § 241 II (gibt ja noch keinen Vertrag)

bb) Gläubigernähe

· Interesse des Gläubigers am Schutz des Dritten

· früher: „Wohl und Wehe“, kraft personenrechtlichen Fürsorgeverhältnis (insb. 
Familie, AG-AN)

· heute: auf Grundlage der ergänzenden Vertragsauslegung (§§ 133, 157) soll 
Leistung aus Gläubigersicht auch Drittem zugute kommen

→ hier nach beiden Meinungen (+), wobei Unterschied in Fürsorge unter Geschwistern gegenüber Eltern-Kind

cc) Erkennbarkeit für den Schuldner (+)

dd) Schutzbedürftigkeit des Dritten = keine eigenen vertraglichen Ansprüche (+)

Ergebnis: VSS des VSD (+), Anspruch auf Schadensersatz damit (+)

3. Anspruch des D gegen X aus § 831 I (-), Exkulpation für Verkäufer

V. Frage 2

1. Anspruch des Y gegen B auf SE aus §§ 437 Nr. 3, 280 I, III, 281 BGB

a) Kaufvertrag (+)

b) Mangel bei Gefahrübergang (+)

c) kein § 444 (-), Gewährleistungsrechte wirksam ausgeschlossen

→ keine Gewährleistungsrechte

2. Anspruch Y gegen B auf Abtretung der Ersatzansprüche des B gegen V nach den Grundsätzen der Drittschadensliquidation, § 285 analog

a) Y hat Schaden (+), keine Gewährleistungsrechte, also kein Anspruch

b) B müsste Anspruch gegen V haben, keinen Schaden

aa) Anspruch aus §§ 437 Nr. 3, 280 I, III, 281

· zwar Gewährleistungsrechte ausgeschlossen, aber unwirksam wegen arg. 
Täuschung, § 444 ?

· V wusste nichts von Umweltschäden, versicherte aber, dass keine Rückstän-
de vorliegen

· sog. „Erklärung ins Blaue“ = Arglist (BGH, vor allem bei Gebrauchtwagenkauf)

[a.A. vertretbar, aber klausurtaktisch unklug]

→ B hat SE-Anspruch aus §§ 437 Nr. 3, 311 a II gegen V

bb) Schaden des B

· § 249 I Differenzhypothese, aber B verkaufte das Grundstück an Y weiter

· wegen des wirksamen Gewährleistungsausschluss keine Ansprüche Y-B

· B hat Schaden somit quasi an Y weitergegeben

· Berücksichtigung dieses Vorteils nach den Grundsätzen der Vorteilsanrech-
nung?

(1) adäquat kausaler Zusammenhang zw. schadensbegründendem Ereignis und Vorteil

(+), ohne Täuschung, hätte B von Mangel gewusst und damit wäre § 444 im Verhältnis zu Y nicht anwendbar gewesen

(2) sachliche und zeitliche Kongruenz zw. Vor- und Nachteil (+)

(3) keine unbillige Entlastung des Schädigers (-)

→ Weiterverkauf an Y kann nicht zugunsten des Schädigers V wirken, Gewährleistungsausschluss im Verhältnis B-Y darf nicht V begünstigen

→ keine Vorteilsanrechnung, B's Schaden nicht durch Weiterverkauf entfallen

cc) zusätzlich: keine zufällige Schadensverlagerung

- doppelter Haftungsausschluss per Vertrag bestimmt, keine Zufälligkeit

cc) ZE: VSS der DSL (-)

3. Anspruch des Y gegen B auf Abtretung der Ersatzansprüche des B gegen V aus ergänzender Vertragsauslegung, §§ 133, 157 BGB

· Kaufvertrag hat Regelungslücke für Fall, dass Erstverkäufer Mangel arglistig 
verschwiegen hat und sich nicht auf Haftungsausschluss berufen kann (§ 444)

· entspricht Treu & Glauben, dass Zweitverkäufer mit dem Gewährleistungs-
ausschluss nur typisches Mängelrisiko ausschließen will

· a.A: Gewährleistungsausschluss umfasst auch alle möglichen Prozessrisiken, 
etwaige Mitwirkungshandlungen + Käufer hat freiwillig Ausschluss hingenom-
men

→ Anspruch (+) / (-), beides vertretbar

